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Betriebssicherheitsverordnung -

was Sie wissen miissen

E eutsche Gesetze und Ver-
ordnungen zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit stehen seit einigen Jahren
in einem Reformprozess, der noch
nicht vollstandig abgeschlossen
ist. Hintergrund sind einerseits
neue wissenschaftliche Erkennt-
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nisse, die eine Uberarbeitung er-
forderlich machen. Andererseits
stehen viele Anpassungen an das
EU-Recht an.

Die Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) fasst die be-
trieblichen Regeln fiir Arbeitsmit-
tel und Anlagen zusammen und
deckt damit praktisch alle tech-
nischen Felder der betrieblichen
Sicherheit ab.

Deutlich wird in der BetrSichV
— wie in anderen Bereichen von
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz — der
Trend zur Deregulierung: Unter-
nehmen erhalten mehr Spielrau-
me fiir die individuelle Gestaltung
von Arbeitssicherheit, miissen im
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Ernstfall aber eher haften, wenn
es zu Unféllen o. A. kommt. Herz-
stiick der Anforderungen an den
Unternehmer ist die Verpflichtung
zur Gefahrdungsbeurteilung, die
die jeweiligen Basisdaten fiir das
betriebliche Schutzkonzept lie-
fert. Dazu sind grundsétzlich drei
Schritte erforderlich:

1. Die Geféhrdung ermitteln und
bewerten.

2. Den ,Stand der Technik” als
SicherheitsmaBstab nutzen.

3. Auf die Gefahrdung abge-
stimmte SchutzmaBnahmen er-
mitteln und deren Wirksamkeit
regelmaBig priifen.

Leitlinien helfen bei der
Umsetzung
Um den Betrieben praktische Hil-
fen bei der Umsetzung der Betr-
SichV zu geben, verdffentlicht der
,Landerausschuss fiir Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik”
(LASI) Leitlinien zur Betriebs-
sicherheitsverordnung, die bei
Bedarf erganzt und korrigiert
werden.

Korrekturen oder Streichungen
ergeben sich zum Beispiel, wenn

Inhalte in einer neu vercffentli-
chten Technischen Regel fiir Be-
triebssicherheit behandelt werden
oder wenn die in der BetrSichV
genannten Ubergangsfristen ver-
strichen sind. Auch Anregungen
von Praktikern nimmt man gerne
auf, um den Betrieben maglichst
eindeutige Interpretationen der
BetrSichV vorgeben zu kdnnen.
Aktueller Stand der Leitlinien
ist die 3. Uberarbeitete Auflage
von 2008 (LV 35), die eine Uber-
sicht (iber sieben neue sowie den
Hinweis auf fiinf gestrichene und
21 geanderte Leitlinien enthalt
(siche Webtipps). Die mehr als
100 Leitlinien sind in sechs Be-
reiche gegliedert:
A Arbeitsmittel allgemein
B Uberwachungsbediirftige
Anlagen
C Druckanlagen
D Aufzugsanlagen
E Anlagen in explosionsgefahr-
deten Bereichen
F Anlagen fiir entziindliche, leicht
oder hoch entziindliche Fliissig-
keiten

Zwar wurden bis heute schon
fiir wesentliche Bereiche (u. a.
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Anforderungen an befahigte
Personen, mechanische und elek-
trische Gefahren, Gefahrdungs-
beurteilung und sicherheitstech-
nische Bewertung, Priifungen und
betrieblicher Explosionsschutz)
Technische Regeln verdffentlicht.
Bis zur vollstandigen Abldsung
des ,alten” Regelwerks aber wird
es noch dauern, wahrscheinlich
mindestens bis zum Jahr 2012.

Webtipps:

P www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/betrsichv/
gesamt.pdf

Gesetzestext zum Download

P http://lasi.osha.de/docs/
Iv35.pdf

Leitlinien zur BetrSichVO

») www.uk-bund.de/downloads/
Fachinformation BetrSichV.

pdf

Unfallkasse des Bundes,
Fachinformation

P www.tuev-sued.de/tech-

nische_anlagen/betriebs-
sicherheitsverordnung

KREATIVITAT UND GESUNDHEIT IM ARBEITSPROZESS

Neue Losungen finden, ausge-
tretene Pfade verlassen, liber—
raschende Wege aufzeigen —
welches Unternehmen, welcher
Beschéaftigte machte nicht so
schopferisch an seine Aufgaben
und Auftrdge herangehen? In-
novation und Kreativitat sind
wichtige Erfolgsfaktoren. Krea-
tive Ideen entstehen und reifen

in den Kopfen der Mitarbeiter
—in jedem Betrieb! Je gesiinder
die Mitarbeiter sind, desto bes-
ser klappt's auch mit den gu-
ten Ideen. Jedes Unternehmen
und jede Organisation kann fir
Rahmenbedingungen sorgen,
welche die kreative Auseinan-
dersetzung mit den Herausfor-
derungen des Arbeitsalltages

fordern und erleichtern. Eine
neue Download-Broschiire der
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin informiert:
Create Health! — Arbeit krea-
tiv, gesund und erfolgreich ge-
stalten.

» www.baua.de/de/Publikati-
onen/Broschueren/A61.html
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Sicher und versichert

im Skilager

ie Forderung sportlicher

Betdtigung wie gemein-
schaftlicher Erlebnisse gehdrt zum
padagogischen Konzept vieler
Schulen. Deshalb stehen Klassen-
fahrten ins Skilager haufig auf
dem Programm. Schiiler sind dabei
grundsatzlich beitragsfrei gesetz-
lich unfallversichert — auch auf
Fahrten ins Ausland.

Die gesetzlichen Versicherungs-
trager behandeln Schulunfélle
analog zu Arbeitsunfallen. Versi-
cherungsschutz genieBen Schiiler
demnach bei allen Unféllen, die
sie bei Tatigkeiten erleiden, die
mit dem Besuch einer allgemein-
bildenden oder berufsbildenden
Schule in Zusammenhang stehen.
Wegeunfalle, Unfélle bei schu-
lischen Veranstaltungen oder
Verletzungen, die sich Schiller bei
Raufereien in der Schule zufiigen,
sind ebenfalls versichert. Werden
Fahrten ins Skilager von der Schu-
le organisiert und durchgefiihrt,
stehen die Schiiler unter dem
Schutz der gesetzlichen Schiiler-
unfallversicherung.

Vorbereitung zahlt sich aus
Um Unfélle zu vermeiden ist es
sinnvoll, dass Lehrkrafte wie Schii-
ler sich im Sportunterricht auf das
Skifahren vorbereiten. Empfehlens-
wert sind auBerdem Skihelme, die
das Risiko von Kopfverletzungen
enorm mindern. Stiirzt ein Schiiler
bei einer Abfahrt, so bezahlt die
Unfallkasse die medizinische
Behandlung von etwaigen Kno-
chenbriichen, einen womaglich
notwendigen Riicktransport sowie
eventuelle Folgeleistungen wie
etwa Krankengymnastik.
Klassenfahrten sind fir viele
Schiiler leider willkommene Gele-
genheiten, allein oder in kleinen
Gruppen der Aufsicht des Lehrers
zu entwischen. Fir solche uner-
laubten, eigenmachtigen , Ausfli-
ge” gilt der gesetzliche Unfallver-
sicherungsschutz nicht. Alkohol-
oder Drogenkonsum unterbricht
den Versicherungsschutz eben-
falls. Auch wenn ein Schiiler pri-

vat den Aufenthalt in den Bergen
verlangert, ist er nicht gesetzlich
unfallversichert.

Die Schulen sollten die Gele-
genheit nutzen, alle Schiiler und
deren Eltern vor Antritt der Fahrt
nicht nur dber alle wichtigen
Sicherheitsregeln, sondern auch
uber versicherungsrechtliche
Auswirkungen ihres Verhaltens
zu informieren.

Webtipps:

») www.ukrlp.de/download/
38_2008_Skifreizeit.pdf
Merkblatt , Ski-Freizeit — bei

Verletzungen gesetzlich unfall-
versichert”

P http://regelwerk.unfallkas-
sen.de/

Menti: , Informationen (Schiiler-
Unfallversicherung), GUV-SI 8047
»Mit der Schulklasse sicher unter-
wegs”, GUV-SI 8060 , Unfallver-
sicherung bei Auslandsfahrten”

Tiicken beim Riickwartsfahren

ie StraBenverkehrsordnung

legt eindeutig fest, dass ein
Fahrzeugfihrer sich beim Riick-
wartsfahren so zu verhalten hat,
dass eine Gefahrdung anderer aus-
geschlossen ist. Trotzdem ereignen
sich bei der Miillabfuhr immer wie-
der schwere Unfalle mit oft tod-
lichen Folgen.

Schwachstellen sind vor allem
Wendemandver und Riickwarts-
fahrten der sperrigen Fahrzeuge.
Weil diese besonders hoch sind
und lange Heckiiberstéande haben,
verlieren auch sicherheitsbewusste
Fahrer schnell den Uberblick.
Zwar sind inzwischen zusatzliche
Spiegel an den Fahrzeugen vorge-
schrieben, doch lassen tote Winkel
sich trotzdem nicht hundertpro-
zentig vermeiden. Zu Kollegen, die
am Heck des Wagens arbeiten, ist
nicht immer durchgehender Sicht-
kontakt zu halten. Zeitdruck fiihrt
ebenfalls zu Gefahrdungen, denn
die Beschaftigten miissen ein en-
ormes Arbeitspensum bewaltigen

Winterdienst

Gibt es Ausnahmen von der Lenk- und Ruhezeitenverordnung?

enn sich im Winter der

Schnee auf den StraBen
tirmt, sind Beschaftigte der Stra-
Benunterhaltungsdienste, aber
auch der Bauhofe oder der Feu-
erwehr pausenlos beim Raum-
dienst im Einsatz. Uberlange
Lenkzeiten sind dabei nicht im-
mer zu vermeiden. Wie ist dies
rechtlich zu bewerten?

Goetz von Dwingelo-Litten,
Sicherheitsingenieur bei der Au-
tobahndirektion Stidbayern,
kennt das Problem seit 30 Jah-
ren und erklart: , Weil der Win-
terrdumdienst keine gewerbliche
Tatigkeit ist, unterliegen die Be-
schaftigten hier in Bayern nicht
der Lenk- und Ruhezeitenverord-
nung, sondern dem Arbeitszeit-
gesetz. In Notféllen oder bei Not-
stand ist es danach erlaubt, lan-
ger am Steuer zu sitzen.”

Unklar ist allerdings, wie lange
die Fahrer konkret arbeiten diir-
fen. Deshalb ist auch die Frage
der Haftung bzw. nach Regress-
forderungen nicht eindeutig ge-
klart. ,In der Praxis entscheiden
StraBenmeister und Bauhofleiter
sowie Fahrer gemeinsam, wann
eine Pause fallig ist. Hier, im Ein-
satz auf der Autobahn mit voll
ausgestattetem Winterdienstfahr-
zeug, sind die Fahrer immer zu
zweit unterwegs, wechseln sich
regelmaBig ab. Dadurch hatten
wir zum Gliick noch keine groBen
Probleme mit Unfallen.”

Die Ausnahmen von der Lenk-
und Ruhezeitenverordnung gelten
tibrigens auch beim Einsatz von
Leihkraften. Nur wenn Fremdfirmen
mit dem eigenen Fahrzeug einge-
setzt werden, greift die Lenk- und
Ruhezeitenverordnung.

und stehen bei der Arbeit standig
Lunter Strom”.

Zu den wichtigsten Unfallrisiken
zahlen enge StraBen: , Haufig sind
Zufahrten gerade zu Wohngebieten
als Sackgassen ohne ausreichende
Wendeflache gestaltet,” erlau-
tert Tim Pelzl, Referatsleiter bei
der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung in Miinchen. ,In
Extremfallen sind die Fahrer dann
gezwungen, mit ihren groBen Fahr-
zeugen mehrere 100 Meter weit
riickwarts zu fahren. Zwar miissen
sie sich dabei vom Beifahrer ein-
weisen lassen, doch reicht ein win-
ziger Moment der Unaufmerksam-
keit, um einen Unfall mit potenziell
schlimmen Folgen auszuldsen.”

Webtipps:

» http://regelwerk.unfallkas-

sen.de/regelwerk/data/regel-
werk/regeln/R_2113.pdf

») www.medien-der-entsorger.de

») www.unfallkassen.de

Menii: , Pravention”, , Verkehr”,
Sachgebiet StraBenunterhalt,
Medien

P http:/iregelwerk.unfallkassen.
de/regelwerk/regelwerk/
stichwoerter/regel_s.jsp#S;

GUV-Regel-2108 (bisher GUV
17.10.1) ,StraBenunterhaltung”.

P www.strassenwaerter.de/
aktuelles/Ein Tag im Winter-

dienst.pdf

Download: GUV-I 8569 Unfall-
verhiitung beim StraBenunter-
haltungsdienst.

») www.fahrpersonalrecht.de/
inhalte/pdf/Rechtsvorschrif-

ten/ArbZG 20070411.pdf

Arbeitszeitgesetz
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BERUFSSCHULAKTION:

Klar kommen — Umgang mit Suchtmitteln

ie Deutsche Gesetzliche Un-

fallversicherung, friiher der
Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften und der
Bundesverband der Unfallkassen,
veranstaltet seit 1972 die Aktion
»Jugend will sich-er-leben”. Im
Berufsschuljahr 2008/2009 steht
das Thema ,Klar kommen! — Um-
gang mit Suchtmitteln” im Mit-
telpunkt.

+Jugend will sich-er-leben”

ist ein Wettbewerb fiir Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz
an berufsbildenden Schulen. Des-

halb gehéren Unterrichtsmate-
rialien zum jeweiligen Thema
zum Konzept — Filme, Folien, Ar-
beits- und Infoblatter u. a. auch
ein umfangreicher Fragebogen,
den die Schiilerinnen und Schii-
ler nach Abschluss der jeweiligen
Unterrichtseinheit mdglichst rich-
tig beantworten sollen. Unter den
richtigen Einsendern werden die
Gewinner ermittelt.

Im kommenden Jahr mochte
man Jugendliche fiir einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit
Suchtmitteln sensibilisieren. Auf

TECHNISCHES REGELWERK:

Neues bei den biologischen Arbeitsstoffen

m nter , biologischen Arbeits-
stoffen” versteht man im

Wesentlichen Mikroorganismen
wie Bakterien, Viren und Schim-
melpilze. Viele dieser biologischen
Arbeitsstoffe sind fiir den Men-
schen ungefahrlich, manche aber
kénnen Infektionen, Allergien oder
toxische Reaktionen auslésen und
die Gesundheit der Beschaftigten
gefahrden. Deshalb muss der be-
rufliche Kontakt mit biologischen
Arbeitsstoffen nach strengen Re-
geln erfolgen.

Biologische Arbeitsstoffe wer-
den, ihrem jeweiligen Gefahr-
dungspotenzial entsprechend,

HAUTSCHUTZ- UND HANDEHYGIENEPLANE ONLINE

Hautschutz gehdrt mit zu den
wichtigsten Aufgaben im Ar-
beitsschutz. Die Berufsgenos-
senschaft fiir Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege hat Haut-
schutz- und Hygieneplane zum
Aushéngen fir 16 Berufsgrup-
pen entwickelt. Lediglich die
empfohlenen Hautschutz- und
Pflegeprodukte missen indivi-
duell erganzt werden. Bislang
liegen u. a. vor: Hautschutz-
und Handehygieneplan

» fiir Beschaftigte in der Be-
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in vier Risikogruppen (RG) ein-
geteilt. Die RG 1 umfasst biolo-
gische Arbeitsstoffe ohne bzw.
mit geringem Risikopotenzial, die
RG 4 biologische Arbeitsstoffe
mit dem hochsten Gefahrdungs-
potenzial.

Im Arbeitsschutz unterscheidet
man zwischen dem gezielten und
dem nicht gezielten Tatigkeiten
mit biologischen Arbeitsstoffen.
Wird z. B. im Labor mit geféhr-
lichen Krankheitserregern expe-
rimentiert, so handelt es sich um
einen gezielten Tatigkeiten, bei
dem die Gefahren bekannt sind.
Kommt dagegen z. B. ein Beschaf-

treuung von Menschen mit
Behinderungen

» fiir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Kranken- und Alten-
pflege

» fiir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Zahnarztpraxis

» fiir Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten in Kranken-
haus, Praxis und Wellness

» fiir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im OP-Bereich

» flir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Kiiche

der Kampagnen-Website sind
Materialien fiir alle Zielgruppen
zu finden: ein Video zur Einstim-
mung ins Thema, kurze Informa-
tionen fiir Jugendliche und aus-
fiihrliche Unterrichtsmaterialien
fir Lehrer und Ausbilder: ,Klar
kommen! — Umgang mit Sucht-
mitteln”.

P wwwiwslde

Zum Thema ist ein gut gemach-
ter Film mit dem Titel , Bella Mia”
erschienen, der an Berufsschulen
verteilt wird. AuBerdem kann er

tigter der Miillabfuhr unbeabsich-
tigt und oft auch unbemerkt mit
Schimmelpilzsporen aus Abfallen
in Berlihrung, handelt es sich um
nicht gezielte Tatigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen.

Schutz nach den TRBA

Die Technischen Regeln fiir Bio-
logische Arbeitsstoffe (TRBA)
legen fiir die entsprechenden
Arbeitsbereiche nach dem jewei-
ligen Stand der Technik die erfor-
derlichen SchutzmaBnahmen fest.
Liegen neue Erkenntnisse vor,
werden sie iiberarbeitet oder neu
gefasst.

» fiir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Kindertagesstatte

» fiir Hebammen in Klinik und
ambulanter Versorgung

» fiir Ergotherapeutinnen und
Ergotherapeuten in Kranken-
haus, Pflegeeinrichtungen und
Rehabilitation

») www.bgw-online.de

Mendii: Kundenzentrum,
Medienangebote, bgw themen,
Hautschutz- und Handehygiene-
plan fiir 16 Berufsgruppen

INFORMATIONEN FUR SICHERHEITSBEAUFTRAGTE

beim Bayerischen GUVV ausge-
liehen werden. Dazu eine Mail an
medienversand@bayerguvv.de
schicken.

Drei Technische Regeln fiir
Biologische Arbeitsstoffe wur-
den vor kurzem neu gefasst bzw.
geandert:

TRBA 001 (Allgemeines und Auf-
bau des Technischen Regelwerks
zur Biostoffverordnung),

TRBA 250 (Biologische Arbeits-
stoffe im Gesundheitswesen und
in der Wohlfahrtspflege),

TRBA 230 (SchutzmaBnahmen
bei Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen in der Land- und
Forstwirtschaft).

Webtipps:

Menii: Themen von A-Z, Biolo-
gische Arbeitsstoffe. Technische
Regeln fiir biologische Arbeits-
stoffe (TRBA)

») www.uk-bund.de/
informationsschriften

Informationsschrift , Biologische
Arbeitsstoffe”

») www.uk-bund.de

Men(i: Arbeits- und Gesund-
heitscheck, Gefahrdungsbeurtei-
lung, Arbeitsschutzdokumente
+Dokumente zum Baustein
Biologische Arbeitsstoffe”

w
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SERIE:

Kopfschutz - sicher
und gut gewahlt

berall, wo Kopfverletzungen

nicht sicher ausgeschlossen
werden konnen, miissen Beschaf-
tigte einen Kopfschutz tragen. Der
Begriff umfasst Schutzhelme, An-
stoBkappen, Haarschutzhauben,
Haarschutznetze und andere For-
men. Kopfschutz gehort zur per-
sonlichen Schutzausriistung und
muss vom Arbeitgeber fiir alle
Beschaftigten kostenlos zur Verfii-
gung gestellt werden.

Im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung muss der Arbeitge-
ber jeweils feststellen, ob fiir
eine bestimmte Tatigkeit ein
Kopfschutz notwendig ist. Der
klassische Kopfschutz ist der In-
dustrieschutzhelm, den es in un-
terschiedlichen Ausfiihrungen fiir
jeweils spezifische Arbeitssitua-
tionen — z. B. in Kombination mit
Gehdrschutz — gibt. Zubehore

erganzen den Schutz bei spezi-
ellen Gefahren. Als Zubehére fiir
Industrieschutzhelme bzw. Indus-
trie-AnstoBkappen gelten Kinn-
riemen, Leuchtenhalter, Nacken-
schutz sowie Schutzschirme, die
ohne eigene Tragevorrichtung
ausschlieBlich in Verbindung mit
geeignetem Kopfschutz getragen
werden kénnen.

Schutzschirme, Schutzbril-
len, Gehérschiitzer und andere
Schutzmittel, die auch unabhén-
gig vom Helm bzw. von der Kappe
getragen werden kdnnen, gelten
dagegen nicht als Zubehér, son-
dern als eigenstandige person-
liche Schutzausriistungen, die mit
dem Industrieschutzhelm bzw. mit
der Industrie-AnstoBkappe kom-
biniert werden kdnnen.

Auf Bau- und Montagestellen
gilt eine generelle Tragepflicht fiir

NORMEN FUR KOPFSCHUTZ-PSA

DIN EN 397

Industrieschutzhelme

DIN EN 14052 Hochleistungs-Industrieschutzhelme

DIN EN 812
DIN EN 166
DIN EN 352-1

Industrie-AnstoBkappen
Personlicher Augenschutz; Anforderungen,
Gehorschiitzer; allgemeine Anforderungen und

Priifungen; Teil 1: Kapselgehérschiitzer

DIN EN 352-2

Gehorschiitzer; allgemeine Anforderungen und

Priifungen; Teil 2: Gehorschutzstopsel

DIN EN 352-3

Gehorschiitzer; allgemeine Anforderungen und

Priifungen; Teil 3: an Industrieschutzhelmen
befestigte Kapselgehorschiitzer
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Schutzhelme. Unverzichtbar sind
die Kopfhedeckungen auch bei
Arbeiten Uiber Kopf sowie bei Ar-
beiten im Bereich von Aufziigen,
Hebezeugen, Kranen, Fordermit-
teln und Rammen.

Bei hohen Umgebungstem-
peraturen kann es unter einem
Schutzhelm ziemlich heill werden.
Beschaftigte fragen sich dann
haufig, ob nicht etwa Gefahren
durch Uberhitzung drohen. Zwar
erhoht sich beim Helmtragen die
Temperatur auf der behaarten
Kopfhaut leicht, doch ist nicht mit
einem Warmestau am Kopf zu
rechnen, sofern das Gesicht voll-
kommen unbedeckt bleibt.

Welcher Schutzhelm
ist der richtige?
Lange galten Industrieschutz-
helme nach DIN EN 397 als Stan-
dard. Im Marz 2006 wurde eine
europaische Norm iiber Schutz-
helme fiir besonders hohe An-
forderungen in deutsches Recht
umgesetzt, die DIN EN 14052
+Hochleistungs-Industrieschutz-
helme”. Diese Helme schiitzen
besser gegen fallende und seitlich
anprallende Gegenstande. Das
liberarbeitete Befestigungssystem
sorgt fiir einen besseren Sitz.
Weil Industrieschutzhelme
meist aus Kunststoffen, die rasch
altern, hergestellt werden, ist ihre
Lebensdauer begrenzt. Sie miis-
sen deshalb regelmaBig ersetzt
werden.

Webtipps:

P http://regelwerk.
unfallkassen.de

GUV-R 193 Benutzung von Kopf-

schutz

») www.hvbg.de/d/fa_psa/sach/
kopf/index.html

BGZ — Berufsgenossenschaftliche
Zentrale fiir Sicherheit und Ge-
sundheit Sachgebiet 04 , Kopf-
schutz”

Checkliste zu Fluchtwegen
und Notausgangen

Die Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gast-
statten hat anhand der neu-
en Arbeitsstattenregel ASR
A2.3 eine Checkliste erstellt,
wie Fluchtwege, Notausgan-
ge und Flucht- und Rettungs-
plane gestaltet sein missen.
Die Checkliste ist in dem Bei-
trag ,Fluchtweg konkret” von
Werner Fisi enthalten, der im
Mitteilungsblatt ,Akzente”,
Ausgabe 3/2008 erschienen
ist.

e AT G

Meni ,Medien”, Publikatio-
nen, Akzente Ausgabe 3/2008

Sicherheit und Gesund-

heitsschutz am Arbeitsplatz

Die Europdische Agentur fiir

Sicherheit und Gesundheits-

schutz am Arbeitsplatz hat

wichtige Fakten zum Thema

LUnfallverhiitung” fir klei-

ne und mittlere Unternehmen

(KMU) zusammengestellt. Sie

enthalt praxistaugliche Leit-

linien fiir Arbeitgeber zu fol-

genden Themen:

» Durchfiihrung einer Gefahr-
dungsbeurteilung

» Erhebliche Gefahren und
Geféhrdungen

» Ausrutschen, Stolpern und
Stirze

» Baugewerbe, ein Gefahren-
schwerpunkt

» Priifliste fiir die Unfallver-
hiitung

» Riicksprache, Information
und Schulung

» Einstellung von starker ge-
fahrdeten Arbeitskraften

» Europaisches Recht

Fiir Arbeitnehmer stellen die

Leitlinien diese Themen bereit:

» Welche Pflichten habe ich?

» Wie achte ich auf meine
Sicherheit?

» Gefahren und Gefahrdungen
fiir Arbeitnehmer

» Européisches Recht

» Informationen und Schulung

Q http://osha.europa.eu/de/
topics/accident_prevention

x4


http://www.bgn.de
http://osha.europa.eu/de/topics/accident_prevention
http://osha.europa.eu/de/topics/accident_prevention
http://regelwerk.unfallkassen.de
http://regelwerk.unfallkassen.de
http://www.hvbg.de/d/fa_psa/sach/kopf/index.html
http://www.hvbg.de/d/fa_psa/sach/kopf/index.html

	SiBe-Report
	Betriebssicherheitsverordnung – was Sie wissen müssen
	Kreativität und Gesundheit im Arbeitsprozess
	Sicher und versichertim Skilager
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